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Vizerektorin: HS-Prof. Mag. Dr. Petra Heißenberger BEd MSc 

Vizerektorin: HS-Prof. Mag. iur. Dr. Edda Polz, BEd MEd PhD 

 

Das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich hat beschlossen: 

Verordnung des Rektorats der PH NÖ über die Reihungskriterien für das 

Bachelorstudium Elementarpädagogik 

 

Das Rektorat der PH NÖ verordnet gemäß § 50 (6) Hochschulgesetz 2005 i.d.g.F. folgende 

Regelungen: 

Für das Bachelorstudium Elementarpädagogik stehen an der PH NÖ im Studienjahr 2026/27 

bis zu 30 Studienplätze zur Verfügung. 

Falls aus Ressourcengründen (Höchstzahl der möglichen Zulassungswerber*innen erreicht) 

nicht alle Bewerber*innen, die die Zulassungskriterien erfüllen und das Face-to-face-

Assessment positiv absolviert haben, zum Studium zugelassen werden können, erfolgt die 

Vergabe der Studienplätze nach folgenden Kriterien: 

(1) Die Studienwerber*innen werden nach der Gesamtpunkteanzahl im Face-to-face-

Assessment gereiht. 

(2) Alle Personen, die die Berufsberechtigung als Elementarpädagog*in gemäß 

Anstellungserfordernisse-Grundsatzgesetz bereits erworben haben, sind 

nachzureihen, da diese das Studienziel (Berufsberechtigung für die 

Elementarpädagogik) bereits erworben haben. 

 

 

Baden, am 12.01.2026 

Rektorat der PH NÖ 

https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008227&FassungVom=2025-01-18&Artikel=1&Paragraf=1&Anlage=&Uebergangsrecht=&ShowPrintPreview=True

